
 
 

Beschlusscontrolling 
Bericht für den Haupt- und Finanzausschuss 2022 

 

A) Öffentlicher Teil 

Abgeschlossene Beschlüsse 

Thema Vorlagennr. Sitzung FB/FG Realisierungsstand 
Anträge 
Antrag der FDP-Fraktion vom 
03.11.2020 zur Stärkung und 
Anerkennung des Ehrenamts durch 
die Ehrenamtskarte 

AN/0487/2020 25.01.2021 IV/01 Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25. 
Oktober 2021 dem von der Verwaltung vorgelegten Konzept 
zur Einführung der Ehrenamtskarte zugestimmt. Die 
Ehrenamtskarte wird seit dem 1. Januar 2022 in Rheinbach 
ausgegeben. 

Antrag der SPD-Fraktion vom 
25.01.2021 zur Festsetzung der 
kommunalen Klassenrichtzahl auf 
12 Eingangsklassen für die 
Grundschulen, damit in Merzbach 
zwei Eingangsklassen eingerichtet 
werden können 

AN/0501/2021 25.01.2021 II/40 Es konnten auch nach Rücksprache mit dem Rhein-Sieg-Kreis 
nur 11 Klassen gebildet werden. Diese wurden entsprechend 
Beschluss des Rates vom 08.02.2021 verteilt. 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vom 23.01.2021 zur Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses 
am 25. Januar 2021 

AN/0503/2021 25.01.2021 III/20 Die Beschlüsse sind im Haushaltsplan 2021 eingearbeitet 
worden. 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / 
Die Grünen vom 02.06.2020 "Durch 
Zufall besser beraten - Neues 

AN/0459/2020/1 19.04.2021 IV/01 Dr. Rainer Heinz (Leiter des Referates für Strategische 
Steuerung der Stadt Köln) hat dem Haupt- und Finanzausschuss 
in seiner Sitzung am 25.10.2021 die wesentlichen 



 
 

Format zur Beteiligung der 
Einwohner*innen" 

Voraussetzungen und Umsetzungsbedingungen für erfolgreiche 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellt. Eine breite 
Öffentlichkeitsarbeit ist Grundlage jeder guten 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Es kommt auf einen gelungenen Mix 
der Beteiligungsformate an. Als Einstieg wurde der Stadt 
Rheinbach empfohlen, eine neue Form der 
Öffentlichkeitsarbeit zunächst in Pilotprojekten mit guter 
externer Unterstützung zu testen, zu lernen und passend zur 
Stadt Rheinbach weiter zu entwickeln. 

Beschlussvorlagen der Verwaltung 
Urnenstelen für den Friedhof in 
Neukirchen 

BV/1563/2021 21.06.2021 IV/32 Die Mittel für die Beschaffung von zwei Urnenstellen für den 
Friedhof Neukirchen wurden für den Haushalt 2022 
angemeldet. Nach Genehmigung des Haushaltes können die 
Stelen bestellt werden. 

Einführung der Ehrenamtskarte BV/0532/2021 25.10.2021 IV/01 Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25. 
Oktober 2021 dem von der Verwaltung vorgelegten Konzept 
zur Einführung der Ehrenamtskarte zugestimmt. Die 
Ehrenamtskarte wird seit dem 1. Januar 2022 in Rheinbach 
ausgegeben. 

 

Beschlüsse in Umsetzung 

TOP Vorlagennr. Sitzung FB/FG Realisierungsstand 
Anträge 
Antrag der SPD-Fraktion vom 
19.01.2021 betreffend 
Bebauungsplan Rheinbach-
Wormersdorf Nr. 16 "In den 

AN/0500/2020/1 19.04.2021 I/23 Bereits Anfang Dezember hatte Bürgermeister Ludger Banken 
das Sachgebiet Immobilien beauftragt, eine allgemeingültige 
Vergaberichtlinie für den Verkauf von städtischen 
Wohnbauflächen zu entwerfen. 



 
 

Gärten"; hier: Vermarktung der 
Grundstücke 

Diese Richtlinie hat der Rat der Stadt Rheinbach in seiner 
Sitzung am 08.11.2021 beschlossen und gleichzeitig die 
Verwaltung ermächtigt, die Wohnbaugrundstücke im Bereich 
des Bebauungsplans Rheinbach-Wormersdorf Nr. 16 "In den 
Gärten"; nach dieser Richtlinie an die zu berücksichtigenden 
Bewerber zum Bodenwert zu veräußern (BV/1562/2021). 
 
Parallel dazu hat die Verwaltung im Bereich des 
Bebauungsplans Grundstücksflächen erworben, die für die 
Arrondierung der Wohnbauflächen erforderlich waren. 
 
Im Anschluss daran sind verschiedene Möglichkeiten diskutiert 
worden, wie die Bauplätze bestmöglich zugeschnitten sein 
könnten. Das Ergebnis dieser Erörterungen sind 6 Bauplätze, 
die mit Doppelhäusern bebaut werden können. 
 
In einem Fall ist hierfür ggf. die Änderung des Bebauungsplans 
erforderlich, sodass zunächst 4 Bauplätze angeboten werden. 
Die beiden anderen folgen sobald entschieden ist, ob eine 
Planänderung erforderlich ist oder die Bebauung der 
Grundstücke im Rahmen einer Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. 
 
Da die Fläche hinter dem Haus „In den Gärten 15“ die für den 
sozialen Wohnungsbau vorgesehen ist, hat die Verwaltung 
diese der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den 
Rhein-Sieg-Kreis mbH zum Kauf angeboten. 
Die Verhandlungen über diese Fläche laufen noch. 

 


